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(54) Verfahren und Anordnung zum Öffnen eines Sicherheitsgehäuses

(57) Verfahren zur mechanischen Freigabe eines
Zuganges eines Sicherheitsgehäuses und Anordnung
für ein Sicherheitsgehäuse eines druckenden Postver-
arbeitungsgerätes, wobei eine Querbewegung des
Druckmoduls (30) mittels Querbewegungsmittel in die
Druckposition P erfolgt und eine Öffnung (24) im Sicher-
heitsgehäuse durch das Verfahren des Druckmoduls in
die Druckposition P mechanisch verschlossen wird, wo-

bei eine Transport eines Poststückes während des
Druckens in Poststücktransportrichtung Z sowie eine
Querbewegung des Druckmoduls (30) mittels Querbe-
wegungsmittel erfolgt, wobei das Druckmodul (30) in die
Wechselposition C quer zur Poststücktransportrichtung
Z gebracht wird, wodurch der Zugang zur Öffnung (24)
mechanisch freigegeben wird, um die Tintenkartusche
mit integriertem Druckkopf auszuwechseln.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur mecha-
nischen Freigabe eines Zuganges eines Sicherheitsge-
häuses gemäß des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und
eine Anordnung für ein Sicherheitsgehäuse eines druk-
kenden Postverarbeitungsgerätes gemäß des Oberbe-
griffs des Anspruchs 2. Die Erfindung kommt für Fran-
kiermaschinen, Adressiermaschinen und für andere
druckende Postverarbeitungsgeräte mit einem Sicher-
heitsgehäuse zum Einsatz.
[0002] Die Thermotransfer-Frankiermaschine T1000
der Anmelderin hat einen fest im Gehäuse angeordne-
ten Thermotransfer-Druckkopf zum Drucken eines
Frankierabdruckes. Der Frankierabdruck beinhaltet ei-
ne zuvor eingegebene und gespeicherte postalische In-
formation einschließlich der Postgebührendaten zur Be-
förderung des Briefes. Ein am Gehäuse aufgesetztes
Fach dient zur Aufnahme einer auswechselbaren Farb-
bandkassette (US 4.767.228). Während eine zu dem
Fach führende Tür jederzeit geöffnet werden kann, wird
der Zugang zum Sicherheitsbereich der Druckvorrich-
tung durch ein Sicherheitsgehäuse verhindert.
[0003] Wenn eine Frankiermaschine zu Reparatur-
zwecken geöffnet werden soll, müssen Abreißschrau-
ben des Sicherheitsgehäuses zerstört werden. In Fran-
kiermaschinen und anderen Postverarbeitungsgeräten
mit einem Sicherheitsgehäuse können außerdem Plom-
ben oder Kunststoffteile als weiterer Zugangsschutz zur
Mikroprozessorsteuerung und zu den Ansteuerleitun-
gen des feststehenden Druckkopfes eingesetzt werden.
Nach einer Reparatur, die ein Öffnen des Sicherheits-
gehäuses erfordert, müssen Abreißschrauben des Si-
cherheitsgehäuses, Plomben oder die dem Zugangs-
schutz dienenden Kunststoffteile ersetzt werden.
[0004] Die Frankiermaschine JetMail® der Anmelde-
rin ist mit einer Base und mit einem abnehmbaren Meter
ausgestattet. Nur letzteres wird durch ein entsprechend
ausgebildetes Gehäuse vor einem Missbrauch ge-
schützt. Das Meter enthält eine Steuerung zum Steuern
des Druckens und zum Steuern von peripheren Kom-
ponenten der Frankiermaschine, sowie ein Sicherheits-
modul, der mit einer Abrecheneinheit und einer krypto-
grafischen Einheit zum Absichern der zu druckenden
Postgebührendaten ausgestattet ist. Eine Kapselung
des Sicherheitsmoduls mittels eines weiteren Gehäu-
ses bietet einen zusätzlichen mechanischen Schutz. Im
Unterschied dazu muss das Gehäuse der Base keine
Schutzfunktion aufweisen und kann reparaturfreundlich
ausgebildet sein. Die Base enthält eine Postguttrans-
portvorrichtung und eine Tintenstrahl-Druckvorrichtung
zum Drucken des Postwertstempels auf das Postgut.
Ein Auswechseln des Druckkopfes ist unnötig, da der
Tintentank vom Druckkopf getrennt angeordnet ist und
ausgewechselt werden kann. Auch müssen keine be-
sonderen Sicherheitsmaßnahmen für den Druckkopf
oder für einen Schutz der Ansteuer- und Datensignale
getroffen werden, wenn mit einem speziellen Piezo-Tin-

tenstrahl-Druckkopf ein Sicherheitsabdruck mit einer
Markierung gedruckt wird, welche eine Nachprüfung der
Echtheit des Sicherheitsabdruckes gestattet (US
6,041,704). Die Erzeugung eines unechten Sicherheits-
abdruckes wird damit aber lediglich erschwert und nicht
von Anfang an unterbunden.
[0005] In Frankiermaschinen werden auch Bubble-
jet-Druckköpfe im Druckmodul eingesetzt (beispielswei-
se in der mymail® der Anmelderin, in der Personal
Post™ von Pitney Bowes und der PortoStar von Neo-
post). Der Tintentank und Bubble-jet-Druckkopf sind in
einer auswechselbaren Tintenkartusche integriert, wie
es beispielsweise von den υ Zoll Tintenkartuschen der
Firma Hewlet Packard (HP) vorbekannt ist. Die Kontak-
tierung der elektrischen Kontakte des Druckkopfes der
auswechselbaren Tintenkartusche kann über einen
Connector eines handelsüblichen Pen-Driver-Board's
der Firma HP erfolgen. Wegen der leichten Auswech-
selbarkeit der Tintenkartusche durch den Benutzer, kön-
nen sich neue Möglichkeiten zur Erzeugung eines un-
echten Sicherheitsabdruckes ergeben, beispielsweise
indem weitere Druckmodule mit Druckdaten betrieben
werden, die nur für ein bestimmtes Druckmodul be-
stimmt sind (Replay Attacke). Laut US 5.365.312 (Man-
nesmann AG) hat eine Tintenkartusche des Druckmo-
duls einen Chip mit auslesbar gespeicherten Identitäts-
daten, um die Tintenkartusche beim Einsetzen in das
Druckmodul für den Druck zu autorisieren. Einige Post-
behörden stellen strengere Anforderungen an die Zu-
lassung von Frankiermaschinen, was deren Hersteller
veranlasst, solche Tintenkartuschen mit zusätzlichen
Sicherheitsmitteln auszustatten bzw. geeignete Schutz-
maßnahmen zu ergreifen, so dass weder indirekt über
manipulierte Tintenkartuschen oder direkt auf den
Druckvorgang Einfluss genommen werden kann, um
Frankierabdrucke zu drucken, ohne dafür zu bezahlen.
Die Frankiermaschine soll die Benutzung einer "frem-
den" Tintenkartusche ausschließen. Nach EP 875 862
A2 werden mittels Lesemitteln der Frankiermaschine
einzigartige Identitätsdaten der Tintenkartusche gele-
sen und die Berechtigung überprüft, zur Nutzung des
letzteren in der Frankiermaschine. Laut US 5.956.056
(bzw. EP 881 599 A2) wird überprüft, ob eine Tintenkar-
tusche installiert ist. Falls nicht, dann wird ein Abrech-
nungsmodul für die "token"-Erzeugung gesperrt. Neben
den rein elektronischen sind auch schon Lösungen be-
kannt, die mechanisch verhindern, dass während des
Druckvorganges unzulässig ein weiteres Druckmodul
mit den Druckdaten angesteuert wird. Nach US
6.102.534 (bzw. EP 875 861 A2) kann eine Frankierma-
schine zum Frankierdrucken nur dann betrieben wer-
den, wenn eine Luke verschlossen ist. Querbewe-
gungsmittel erlauben das Druckmodul mit der Tinten-
kartusche in einen zum Druckbereich benachbarten Be-
reich zu verschieben, um die Tintenkartusche zu entfer-
nen oder auszutauschen. Die im Sicherheitsgehäuse
angeordnete Luke kann nur geöffnet werden, falls das
Druckmodul mit der Tintenkartusche in den benachbar-
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ten Bereich verschoben wurde. In den anderen Fällen
ist die Luke durch Verschlussmittel verschlossen. Nach
EP 875 865A2 wird ein Zugriff auf das Druckmodul mit
der Tintenkartusche mittels einer Luke verbarrikadiert
und erst in Antwort auf ein Autorisationssignal, welches
die Barrikade aufhebt, kann die Luke geöffnet werden,
was ein Entfernen oder Austauschen der Tintenkartu-
sche erlaubt. Ein direkter Zugang zum Sicherheitsbe-
reich des Gerätegehäuses ist bei keiner der vorgenann-
ten Lösungen vorgesehen.
[0006] In der europäischen Patentanmeldung EP 881
086 A 2 wird ein Sicherheits- druckapparat mit entfern-
barem Druckkopf vorgeschlagen, welcher während des
Druckens auf einer Stange gleitend hin- und herbewegt
wird. Sein Auswechseln ist außerhalb des Druckberei-
ches in einer Parkposition möglich, indem der Druck-
kopf auf der Stange gleitend seitlich zum Aufzeich-
nungsträger bis zur Parkposition hinbewegt wird. Dabei
trennt ein federndes Sicherheitsmittel die elektrischen
Kontakte zwischen Druckkopf und Ansteuerkabel beim
Erreichen der Parkposition und stellt die elektrischen
Kontakte nach Verlassen der Parkposition wieder her.
Nach dem Auswechseln des Druckkopfes wird der Be-
trieb der Frankiermaschine solange verhindert, wie der
Deckel nicht voll geschlossen ist. Der Deckel bleibt wäh-
rend des Betriebes der Frankiermaschine verriegelt, so-
lange der Druckkopf die Parkposition noch nicht wieder
einnimmt. Die Ver-/Entriegelung erfolgt durch einen
elektronischen betriebenen Verschluss.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur mechanichen Freigabe eines Zuganges
eines Sicherheitsgehäuses und eine Anordnung für ein
Sicherheitsgehäuse eines druckenden Postverarbei-
tungsgeräte zu entwickeln. Der Benutzer soll einerseits
die Möglichkeit erhalten, eine Tintenkartusche zu ent-
fernen oder auszutauschen. Andererseits soll dem Be-
nutzer ein Zugang zu sensiblen digitalen Zuleitungen
zum Ansteuern des Tintendruckkopfes der Tintenkartu-
sche verwehrt werden.
[0008] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des Ver-
fahrens nach Anspruch 1 und den Merkmalen der An-
ordnung nach Anspruch 2 gelöst.
[0009] Innerhalb des Sicherheitsgehäuses befindet
sich mindestens ein Sicherheitsbereich und mindestens
ein Nichtsicherheitsbereich. Nur autorisierte Personen,
wie Servicetechniker, sind zum Zugriff auf beide Berei-
che berechtigt. Dabei wird von der Überlegung ausge-
gangen, dass eine mechanische Freigabe im Innerem
des Sicherheitsgehäuses ausgelöst wird. Durch die
Kraft eines Antriebes für eine Querbewegung des
Druckmoduls wird ein Zugang zum Sicherheitsgehäu-
seteil ermöglicht, um eine Tintenkartusche zu entfernen
oder auszutauschen.
Es ist weiterhin vorgesehen, dass bei einer mechani-
schen Freigabe des Zuganges zum Sicherheitsgehäu-
ses eine Ansteuerung eines Tintenstrahldruckkopfes ei-
ner Tintenkartusche verhindert wird. Es ist vorteilhaft,
wenn durch einen Sensor festgestellt werden kann,

dass ein mechanisch freigegebener Zugang zum Wech-
seln einer Tintenkartusche wieder vor dem Betreiben
des postalischen Gerätes verriegelt worden ist. Das
Druckmodul kann durch Querbewegungsmittel grund-
sätzlich verfahren werden:

- aus einer Heimposition in eine Druckposition zum
Drucken,

- aus einer Heimposition oder aus der Druckposition
in eine Entriegelungsposition zum Freigeben des
Sicherheitsgehäuses oder des ersten Zuganges
zum Sicherheitsgehäuse oder

- in eine Wechselposition zum Wechseln der Tinten-
kartusche.

[0010] Die Druckposition und die Entriegelungsposi-
tion bilden die Endpunkte des Verfahrweges des Druck-
moduls, wobei die Tintenkartuschenwechselposition
zwischen der Druckposition und der Entriegelungsposi-
tion oder der Heimposition und der Entriegelungsposi-
tion gelegt ist.
Das Druckmodul kann zuerst in X-Richtung in die Ent-
riegelungsposition und dann entgegengesetzt zur
X-Richtung in die Wechselposition für Tintenkartuschen
verfahren werden. Somit wird einerseits die Verriege-
lung des Sicherheitsgehäuses direkt mechanisch frei-
gegeben bzw. ein unverriegelter Zustand eines Zugan-
ges zum Sicherheitsgehäuse liegt vor.
[0011] Andererseits kann bei einem in der Wechsel-
position geparkten Druckmodul eine Tintenkartusche
entfernt oder ausgetauscht werden.
Es ist vorgesehen, dass durch eine Querbewegung des
Druckmoduls in die Entriegelungsposition ein Zugang
mechanisch freigegeben wird, der zum Wechseln einer
Tintenkartusche zugänglich ist.
Es ist vorgesehen,dass der Tintenstrahldruckkopf Be-
standteil einer postalischen Tintenkartusche ist, die
elektrische und mechanische Besonderheiten aufweist,
welche sie von den üblichen Tintenkartuschen unter-
scheidet, wobei die Besonderheiten zur automatischen
und/oder leichten Erkennung der postalischen Tinten-
kartusche durch das postalische Gerät und/oder durch
den Benutzer ausgebildet sind. Weitere elektronische
und mechanische Schutzmaßnahmen sind in Verbin-
dung mit dem Druckmodul vorgesehen, das in eine vor-
bestimmte Wechselposition gebracht werden muss, um
einen Austausch der Tintenkartusche zu ermöglichen.
Der Zugang zum Wechseln einer Tintenkartusche wird
bereits mechanisch freigegeben, wenn das Druckmodul
bei der Querbewegung die Wechselposition durchquert
bzw. wenn nur eine Querbewegung des Druckmoduls
bis in die Wechselposition erfolgt, also dann, wenn eine
unautorisierte Person eine Querbewegung des Druck-
moduls beispielsweise vor dem Betreiben des postali-
schen Gerätes zum Frankieren von Poststücken aus-
löst. Der Benutzer hat damit nur Zugriff auf Nichtsicher-
heitsbereiche des Gerätes, beispielsweise zum Wech-
sel von Verbrauchsmaterial, wie Frankierstreifen oder
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Tintenkartuschen, zum Batteriewechsel o.a. Im Gehäu-
seoberteil der Frankiermaschine befindet sich eine ent-
sprechende Öffnung zum Wechseln der Tintenkartu-
sche. Nach Eingabe eines (unautorisierten) Signals
wird der Druckwagen mit der Tintenkartusche in eine
Wechselposition verschoben, aus der die Tintenkartu-
sche entfernt oder ausgetauscht werden kann. Für den
Benutzer ist eine Klappe vorgesehen, welche die vor-
genannte Öffnung abdeckt. Die Klappe kann minde-
stens dann geöffnet werden, falls der Druckwagen in die
Wechselposition für die Tintenkartusche oder in die be-
nachbarte zusätzliche Entriegelungsposition verscho-
ben wurde. Alternativ ist die Klappe kein Bestandteil des
Sicherheitsgehäuses und/oder kann jederzeit geöffnet
oder abgenommen werden. Wenn der Druckwagen zum
Drucken in eine Druckposition gebracht ist, verhindert
eine Schutzkappe den Zugriff auf die Steuerleitungen
während des Druckens. Die Schutzkappe ist am Druck-
wagen befestigt und verschließt die vorgenannte Öff-
nung im Gehäuse, entsprechend der Bewegung des
Druckwagens in Richtung der Druckposition. Bei jeder
anderen Position, in welche der Druckwagen gebracht
werden kann, ist die vorgenannte Öffnung durch die
Schutzkappe nicht bzw. nicht vollständig verschlossen.
Alternativ ist vorgesehen, dass ein Sicherheitsgehäuse-
teil dem Benutzer einen ersten Zugang in das Innere
des Postverarbeitungsgerätes verwehrt und ein lösba-
res weiteres Verriegelungsmittel überdeckt, welches an
einer im Innerem des Sicherheitsgehäuses gelegenen
Wand eines Gehäuseunterteils oder -oberteils des Si-
cherheitsgehäuse angeordnet ist, um das Sicherheits-
gehäuse manuell zu ver- oder entriegeln, dass am Si-
cherheitsgehäuseteil mindestens ein mechanisches
Verriegelungselement angeordnet ist, welches mit einer
Hakennase am Ende eines federnden Verlängerungs-
arms ausgestattet ist, die mit der vorgenannten im In-
nerem des Sicherheitsgehäuses gelegenen Wand in
Eingriff bringbar ist, wobei das Sicherheitsgehäuseteil
nur durch sichtbare Zerstörung entfernbar ist, dass das
Sicherheitsgehäuseoberteil eine Öffnung aufweist, die
dem Benutzer zum Wechseln einer Tintenkartusche ei-
nen beschränkten zweiten Zugang in das Innere des
Postverarbeitungsgerätes ermöglicht, dass die Öffnung
durch eine Klappe verschließbar ist, die mit einem An-
schlag ausgestattet ist, der beim Öffnen der Klappe ei-
nen Schalter betätigt, der im Innerem des Sicherheits-
gehäuses angeordnet ist, wobei die Stromversorgung
eines Motors der Querbewegungsmittel des Druckmo-
duls unterbrochen wird sowie dass am Druckmodul eine
Schutzummantelung und eine Schutzkappe zum Ver-
hindern eines unberechtigten Zugriffs auf den Bandlei-
ter und auf die Ansteuerelektronikeinheit befestigt sind.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nach-
stehend zusammen mit der Beschreibung der bevor-
zugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren
näher dargestellt. Es zeigen:

Figur 1a, perspektivische Ansicht einer Frankier-
maschine mit Klappe,

Figur 1b, perspektivische Ansicht eines abnehmba-
ren Gehäuseoberteils,

Figur 2, perspektivische Ansicht einer Chassisan-
ordnung in gesprengter Darstellung,

Figur 3, Schutzummantelung für einen Bandleiter,

Figur 4, Sicherheitsgehäuseteil zum Verwehren
und Schutzanordnung zum Beschränken des Zu-
ganges in das Innere zum Wechseln einer Tinten-
kartusche.

[0012] Die Figur 1a zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Frankiermaschine mit einem abnehmbaren Ge-
häuseoberteil 2, das in Y-Richtung über einem Gehäu-
seunterteil 1 angeordnet ist. Die Frontseite 25, die
Posteingangsseite 27 und die Postausgangsseite (nicht
sichtbar) des Gehäuseoberteils 2 weisen eine schlitz-
förmige Öffnung 21 für ein zu frankierendes Postgut auf,
welche in Z-Richtung zuführbar ist. Die Gehäuseober-
seite weist eine zur Frontseite 25 hin geneigte Fläche
22 auf, welche geeignet ist, ein - nicht gezeigtes - User-
interface aufzunehmen. Auf der Gehäuseoberseite 23,
welche sich in X-Richtung an die geneigte Gehäuse-
oberfläche 22 anschließt, ist eine deckelförmige Klappe
3 angeordnet. Die Gehäuserückseite 26 ist in geeigne-
ter Weise ausgebildet, um ein - in den Figuren 2a, 3a
bzw. 4a gezeigtes - Verriegelungsmittel aufzunehmen,
welches die Gehäuseteile 1, 2 ver- oder entriegeln kann.
Die in der XY-Ebene gelegene Schnittfläche A ist nur in
der Fig. 1a eingezeichnet. In den Figuren 2a bis 4b wird
eine Innenansicht der Frankiermaschine gezeigt, wobei
letztere in der XY-Ebene geschnitten wird.
[0013] Die Figur 1b zeigt eine perspektivische Ansicht
des abnehmbaren Gehäuseoberteils 2 mit der schlitz-
förmigen Öffnung 21 an der Frontseite 25, der Postein-
gangsseite 27 und der Postausgangsseite (nicht sicht-
bar) des Gehäuseoberteils 2, mit der Gehäuserückseite
26, mit der geneigten Gehäuseoberfläche 22 und der
Gehäuseoberseite 23. Die Letztere ist ohne die Klappe
gezeigt und weist eine Öffnung 24 auf, welche von der
geneigten Gehäuseoberfläche 22 begrenzt wird. Zu-
sätzlich kann mindestens ein freigebbares Sicherheits-
gehäuseteil 4 vorgesehen sein, welches freigegeben
werden muß, bevor das Gehäuseoberteil 2 abnehmbar
ist.
Das abnehmbare Gehäuseoberteil 2 ist nach unten of-
fen und hat einen gleich ausgebildeten umlaufenden
Rand B2, mit Ausnahme des Randes H2 auf der Front-
seite, dessen Ausgestaltung anhand der Fig. 2c näher
erläutert wird. Bevor das Gehäuseoberteil 2 abgenom-
men werden kann, muß eine Autorisationsprüfung
durch die Frankiermaschine bzw. Meter der Frankier-
maschine oder via Frankiermaschine bzw. Meter durch
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eine entfernte Datenzentrale durchgeführt weden. Die
Autorisationsprüfung kann vorteilhaft mittels der Daten-
zentrale und der Steuereinheit der Frankiermaschine
erfolgen. Die Steuereinheit kann zwischen autorisier-
tem Öffnen (Service, Inspektion) und unautorisiertem
Öffnen (Manipulationsabsicht) unterscheiden, in Ver-
bindung mit den von der Datenzentrale übermittelten
Daten und einem über einen Sensor detektierten Signal,
wie das unter dem Titel: Verfahren zur Verbesserung der
Sicherheit von Frankiermaschinen gegen Manipulation,
im EP 969 421 A2 (bzw. im US 5.671.146) bereits be-
schrieben wurde.
[0014] Anhand einer in der Figur 2 gezeigten perspek-
tivischen Ansicht einer Chassisanordnung in gespreng-
ter Darstellung wird ein mechanischer Schutz einer Lei-
terplatte gezeigt, die im inneren Sicherheitsbereich ei-
ner Frankiermaschie angeordnet ist und eine Steuerein-
heit der Fankiermaschine trägt. Über einer zu Schutz-
und Stützzwecken geformten Unterschale 13 und einer
Leiterplatte 14, auf welcher die Bauelemente des inne-
ren Sicherheitsbereiches miteinander verschaltet sind,
ist eine Oberschale 15 angeordnet, welche zu Schutz-
und Stützzwecken entsprechend geformt ist. Die Chas-
sisschalen 13 und 15 können eine Gruppe von in einer
Reihe angeordneten äußeren Lüftungsöffnungen auf-
weisen, die vorzugsweise schlitzformig am äußeren
Rand eingearbeitet sind. Die Unterschale 13 besteht
aus einem zum Gehäuseunterteil 1 parallelen Ab-
schirm- und Stützblech 131 und aus einem zur Gehäu-
serückseite 26 parallel abgewinkelten rückwärtigen Ab-
schirm- und Stützblechteil 136, welches mindestens
Öffnungen zur Stromversorgung über ein Netzstecker-
kabel und zur Abführung eines erwärmten Luftstromes
nach außen aufweist. Die auf der Leiterplatte 14 ange-
ordneten sicherheitsrelevanten Bauteile werden im zu-
sammengebauten Zustand durch die Chassisteile ka-
stenförmig zugedeckt. Im zusammengebauten Zustand
liegt die Leiterplatte 14 frontseitig auf der Schürze 134
der Unterschale 13 auf. Auf der Leiterplatte 14 stützt
sich die Chassisoberschale 15 mit deren Seitenwänden
ab.
Die Chassisoberschale 15 wird poststromein- bzw post-
stromausgangsseitig durch je eine Seitenwand 157
bzw. 158 sowie durch eine Frontseitenwand 155 und
durch eine dazu parallele Seitenwand 152 begrenzt. Ei-
ne innen liegende Kavität wird durch eine zum Ab-
schirm- und Stützblech 131 parallel liegende Platte 156
in eine untere Kavität 50 und eine obere Kavität 60 auf-
geteilt. Die untere Kavität 50 ist zur Aufnahme einer im
inneren Sicherheitsbereich gelegenen Steuerungselek-
tronik für das Drucken vorgesehen. Die obere Kavität
60 ist zur Aufnahme einer Andruckmechanik für den
Poststücktransport vorgesehen. Zusätzlich wird ein Ka-
sten 159 an der Chassisoberschale 15 angeordnet, der
sich beispielsweise in X-Richtung bis zur Gehäuserück-
wand 29 erstreckt. Wenn der Kasten 159, wie gezeigt
ist, einen Kastenboden 1590 aufweist, dann ist im letz-
teren mindestens eine Öffnung 1591 für elektrische Ka-

bel der Leiterplatte 14 in Form eines Bandleiters 34 vor-
gesehen. Oberhalb der Chassisoberschale 15 wird ein
Stützrahmen 10 (Fig. 8) als weiteres Chassisteil zum
Abstützen der Druckmechanik angeordnet.
[0015] Die Figur 3 zeigt eine Schutzummantelung 9
für einen Bandleiter 34, der aus der Chassisanordnung
durch den Stützrahmen 10 hindurch zu einer Ansteuer-
elektronikeinheit 38 (nicht gezeigt) geführt wird. Der
Stützrahmen 10 weist poststromausgangsseitig einen
durch Seitenwände begrenzten rechteckförmigen Kä-
sten mit einer Bodenplatte 100 auf. Letztere weist ent-
gegengesetzt zur X-Richtung in Frontseitennähe eine
Öffnung 101 für die - nicht gezeigte - Andruckmechanik
zur Beförderung eines Poststückes in Transportrichtung
Z auf.
[0016] Die Schutzummantelung 9 besteht aus einem
flachgedrückten Schlauchstück 94 und geht an dem ei-
nen Ende in eine Kappe 90 zur Abdeckung der Ansteu-
erelektronikeinheit 38 über. Das Schlauchstück 94 ist für
die Aufnahme eines Bandleiters 34 ausgebildet und
weist vorzugsweise eine lösbare formschlüssige Ver-
bindung mit der Kappe 90 auf, die zur Zugentlastung
ausgebildet ist. Beispielsweise ist am Schlauchstück 94
ein wulstförmiger Bund 95 ausgeformt und die Kappe
90 hat eine verdeckte Öffnung 91 zur Hindurchführung
des Schlauchstückes 94 durch die Kappe 90 hindurch
von der Seite der Ansteuerelektronikeinheit 38 zur Seite
der Leiterplatte 14 hinführend. Die Kappe 90 ist zur Be-
festigung am Druckmodul 30 ausgebildet, wobei die Mit-
tel zur Befestigung so angeordnet sind, dass letztere
vom Zugang durch die Öffnung 24 unzugänglich sind.
Die Kappe 90 hat beispielsweise Seitenwände 92, 93
mit einer Öffnung 96. Eine in die Öffnung eindrehbare
Schraube 97 dient zur Befestigung am Druckmodul 30.
Die Schutzummantelung 9 führt an dem anderen Ende
zu einer Abdeckplatte 99, die am Stützrahmen 10 befe-
stigbar ist und die zur Zugentlastung und zur Abdeckung
der Öffnungen im oberen Chassisteil 15 ausgebildet ist.
Die - nicht näher dargestellten - Mittel zur Befestigung
der Abdeckplatte 99 am Stützrahmen 10 sind vom Zu-
gang durch die Öffnung 24 ebenfalls unzugänglich an-
geordnet. Eine schlitzförmige Öffnung 98 in der Abdeck-
platte 99 ist zur Hindurchführung des Schlauchstückes
94 vorgesehen, wobei die Abdeckplatte 99 auf der zur
Y-Richtung entgegengesetzten Richtung zur Zugentla-
stung ausgebildet ist. Das Schlauchstück 94 wird bei-
spielsweise durch eine besondere Formgebung oder S-
förmige Hindurchführung zwischen der Abdeckplatte 99
und dem Kastenboden 1590 des Kastens 159 der Chas-
sisoberschale 15 form- und kraftschlüssig mit der Ab-
deckplatte 99 verbunden. Das Schlauchstück 94 wird
beispielsweise aus einem besonders widerstandsfähi-
gen Kunstoff hergestellt und ist flexibel ausgebildet.
Alternativ können Abdeckplatte 99 und Kappe 90 an der
Schutzummantelung 9 bereits während der Herstellung
angeformt und aus dem gleichen Material hergestellt
werden.
[0017] In der Figur 4 ist eine Ausführungsvariante ge-
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zeigt, mit einem Sicherheitsgehäuseteil 4', das dem Be-
nutzer einen ersten Zugang in das Innere des Postver-
arbeitungsgerätes verwehrt und mit einer Schutzanord-
nung 8', 9', 33', die jederzeit einen zweiten beschränk-
ten Zugang zum Wechseln einer Tintenkartusche ge-
währt. Das Sicherheitsgehäuseteil 4' überdeckt ein lös-
bares weiteres Verriegelungsmittel, welches an einer im
Innerem des Sicherheitsgehäuses gelegenen Wand,
beispielsweise des Gehäuseoberteils angeordnet ist,
um das Sicherheitsgehäuse manuell zu ver- oder ent-
riegeln. Das lösbare weitere Verriegelungsmittel ist bei-
spielsweise eine Schraube 16', die in den Stützrahmen
10' oder in ein Chassisteil einschaubbar ist. Am Sicher-
heitsgehäuseteil 4' ist mindestens ein mechanisches
Verriegelungselement 43' angeordnet, das aus einem
federnden Verlängerungsarm mit einer Hakennase 432'
an dessen Ende besteht, die mit der vorgenannten im
Innerem des Sicherheitsgehäuses gelegenen Wand in
Eingriff bringbar ist, wobei das Sicherheitsgehäuseteil
4' nur durch sichtbare Zerstörung entfernbar ist. Gegen-
über der in den Figuren 5a, 5b gezeigten Ausführungs-
variante entfällt somit der plattenförmige Anschlag 433
am Verriegelungselement 43 und der Hebel 37. Das Si-
cherheitsgehäuseteil 4' hat vorzugsweise eine Zu-
gangsschutzblende 41' und Führungs- und Verriege-
lungselemente 42', 43'.
In Kombination mit dieser alternativen Ausführungsva-
riante ist weiterhin vorgesehen, dass das Sicherheits-
gehäuseoberteil eine Öffnung 24' aufweist, die dem Be-
nutzer zum Wechseln einer Tintenkartusche 31', 32' ei-
nen zweiten Zugang in das Innere des Postverarbei-
tungsgerätes ermöglicht, dass die Öffnung 24' durch ei-
ne Klappe verschließbar ist, die mit einem Anschlag 39'
ausgestattet ist, der beim Öffnen der Klappe einen
Schalter 8' betätigt, der im Innerem des Sicherheitsge-
häuses angeordnet ist, wobei die Stromversorgung ei-
nes Motors 5' der Querbewegungsmittel des Druckmo-
duls 30' unterbrochen wird.
[0018] Beim Öffnen der Klappe 3 (Fig.1 a) wird beis-
peilsweise ein Mikroschalter als Schalter 8 eingesetzt,
der im Innerem des Sicherheitsgehäuses angeordnet
und mit der Leiterplatte 14 (Fig. 2) elektrisch verbunden
ist.
[0019] Letztere trägt die Steuerungselektronik für das
Drucken beispielsweise mit einer Fankiermaschine und
kann die Stromversorgung eines Motors 5' der Querbe-
wegungsmittel des Druckmoduls 30' unterbrechen, um
den Druckmodul 30' an einer Querbewegung zu hin-
dern. Der Motors 5' ist mit der Leiterplatte steuerungs-
mäßig verbunden. In einer Subvariante ist der Motors 5'
über den Schalter 8' mit der Leiterplatte elektrisch ver-
bunden und kann direkt stromlos geschaltet werden,
wenn die Klappe geöffnet wird. Die Tintenkartusche 31',
32' kann nur in dem einen Fall dann nicht ausgewechselt
werden, wenn letztere nahe der Druckposition bzw. di-
rekt in der letzteren positioniert worden ist. In jedem an-
deren Fall, wobei das querbewegliche Druckmodul in ei-
ne Position außerhalb der Druckposition verfahren wor-

den und die Klappe dann geöffnet ist, kann eine im Be-
reich der Öffnung 24' positionierte Tintenkartusche 31',
32' ausgewechselt werden. Eine leere oder funktions-
unfähige Tintenkartusche 31', 32' kann jederzeit ausge-
wechselt werden. Zum Schutz vor einer Manipulation
der Frankiermaschine über die Öffnung 24' und zur Ab-
deckung der Ansteuerelektronikeinheit 38' von oben
verhindert die Schutzkappe 33' den Zugriff auf den
Bandleiter 34' und die Steuerleitungen in der Ansteuer-
elektronikeinheit 38'. In jeder Position, in welche das
Druckmodul 30' gebracht werden kann und ein Zugriff
auf den Bandleiter 34' und die Steuerleitungen möglich
wäre, ist die vorgenannte Öffnung 24' durch die Schutz-
kappe 33' wenigstens teilweise oder vollständig ver-
schlossen.
[0020] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegenden
Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr ist eine An-
zahl von Varianten im Rahmen der Ansprüche denkbar.
So können offensichtlich weitere andere Ausführungen
der Erfindung entwickelt bzw. eingesetzt werden, die
vom gleichen Grundgedanken der Erfindung ausge-
hend, die von den anliegenden Ansprüchen umfasst
werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur mechanischen Freigabe eines Zu-
ganges eines Sicherheitsgehäuses, mit einem aus-
wechselbaren Tintenkartusche mit integriertem
Druckkopf auf einem Druckmodul, der wahlweise in
eine Druckposition zum Drucken oder in eine Wech-
selposition zum Wechseln der Tintenkartusche via
dem Zugang verfahren werden kann, gekenn-
zeichnet durch

- eine Querbewegung des Druckmoduls (30)
mittels Querbewegungsmittel in die Druckposi-
tion P, wobei eine Öffnung (24) im Sicherheits-
gehäuse durch das Verfahren des Druckmo-
duls in die Druckposition P mechanisch ver-
schlossen wird,

- einen Transport eines Poststückes während
des Druckens in Poststücktransportrichtung Z,

- eine Querbewegung des Druckmoduls (30)
mittels Querbewegungsmittel, wobei das
Druckmodul (30) in die Wechselposition C quer
zur Poststücktransportrichtung Z gebracht
wird, wodurch der Zugang zur Öffnung (24) me-
chanisch freigegeben wird, die Tintenkartu-
sche mit integriertem Druckkopf auszuwech-
seln.

2. Anordnung für ein Sicherheitsgehäuse eines druk-
kenden Postverarbeitungsgerätes, das mit einer
mechanischen Verriegelungsvorrichtung ausge-
stattet ist, mit einem Druckmodul (30), das durch
Querbewegungsmittel (5, 6, 7) querbeweglich zur
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Poststücktransportrichtung (Z) angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Sicherheitsge-
häuseteil (4) vorgesehen ist, das dem Benutzer ei-
nen ersten Zugang in das Innere des Postverarbei-
tungsgerätes verwehrt und ein lösbares weiteres
Verriegelungsmittel überdeckt, welches an einer im
Innerem des Sicherheitsgehäuses gelegenen
Wand eines Gehäuseunterteils (1) oder eines Ge-
häuseoberteils (2) des Sicherheitsgehäuse ange-
ordnet ist, um das Sicherheitsgehäuse manuell zu
ver- oder entriegeln, dass am Sicherheitsgehäuse-
teil (4) mindestens ein mechanisches Verriege-
lungselement (43) angeordnet ist, welches mit einer
Hakennase (432) am Ende eines federnden Verlän-
gerungsarms ausgestattet ist, die mit der vorge-
nannten im Innerem des Sicherheitsgehäuses ge-
legenen Wand in Eingriff bringbar ist, wobei das Si-
cherheitsgehäuseteil (4) nur durch sichtbare Zer-
störung entfernbar ist,
dass das Sicherheitsgehäuseoberteil (2) eine Öff-
nung (24) aufweist, die dem Benutzer zum Wech-
seln einer Tintenkartusche einen beschränkten
zweiten Zugang in das Innere des Postverarbei-
tungsgerätes ermöglicht, dass die Öffnung (24)
durch eine Klappe (3) verschließbar ist, die mit ei-
nem Anschlag (39) ausgestattet ist, der beim Öff-
nen der Klappe (3) einen Schalter (8) betätigt, der
im Innerem des Sicherheitsgehäuses angeordnet
ist, wobei die Stromversorgung eines Motors (5) der
Querbewegungsmittel des Druckmoduls (30) unter-
brochen wird sowie dass zum Verhindern eines un-
berechtigten Zugriffs auf den Bandleiter (34) und
auf die Ansteuerelektronikeinheit (38) eine Schut-
zummantelung (9) und eine Schutzkappe (33) am
Druckmodul (30) befestigt sind.

3. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzummantelung (9) ein
Schlauchstück (94) aufweist, an deren Enden eine
Abdeckplatte (99) und eine Kappe (90) befestigbar
sind, wobei die Kappe (90) zum Verhindern eines
unberechtigten Zugriffs auf die Ansteuerelektronik-
einheit (38) ausgeformt ist.

4. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schlauchstück (94) für die Auf-
nahme des Bandleiters (34) ausgebildet und aus ei-
nem besonders widerstandsfähigen Kunstoff her-
gestellt und flexibel ausgebildet ist.

5. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schlauchstück (94) eine lösba-
re formschlüssige Verbindung mit der Kappe (90)
aufweist, die zur Zugentlastung ausgebildet ist,
dass die Kappe (90) zur Befestigung am Druckmo-
dul (30) ausgebildet, wobei die Mittel zur Befesti-
gung so angeordnet sind, dass letztere vom Zu-
gang durch die Öffnung (24) unzugänglich sind.

6. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzummantelung (9) ein
Schlauchstück (94) aufweist, an deren Enden eine
Abdeckplatte (99) und Kappe (90) während der Her-
stellung angeformt und aus dem gleichen Material
hergestellt werden.

7. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kappe (90) und die Abdeckplat-
te (99) zur Hindurchführung des Schlauchstückes
(94) und zur Zugentlastung ausgebildet sind.

8. Anordnung, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalter (8) ein Mikroschalter
ist.
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